
 

                                 Merkblatt zur Geburtsbeurkundung 

Liebe Mutter, liebe Eltern, 

die Geburt Ihres Kindes im Klinikum Fürth wird von der Klinikumsverwaltung dem Standesamt 

Fürth gemeldet. Beim Standesamt werden die gebührenpflichtigen Geburtsurkunden (je 

Urkunde 12 €) sowie die kostenfreien Geburtsbescheinigungen zur Vorlage bei der 

Krankenkasse, zur Beantragung von Kindergeld und Elterngeld Ihres Kindes ausgestellt.  

 

Bitte reichen Sie die zur Geburtsbeurkundung benötigten Unterlagen im ORIGINAL           

(KOPIEN SIND NICHT AUSREICHEND) beim Klinikum Fürth ein, 

Geburtshilfe-Abteilung/Nathanstift, - Dienstleistungszentrum –, Jakob-Henle-Str. 1, 

90766 Fürth, 

Frau Lücke/Frau Yüksel 

Etwa eine Woche später können Sie dann die Urkunden und Bescheinigungen Ihres Kindes 

sowie Ihre eingereichten Unterlagen mit vorherigem ANRUF (Telefon (0911) 974-1582) 

abholen beim: 

Standesamt Fürth: Rathaus, Königstraße 88, 90762 Fürth, Zweiter Stock, Zimmer 215, 

Herr Musso/Frau Habermeyer/Frau van Nieuwenhuyse 

Öffnungszeiten: 

Montag 8 bis 12 Uhr und 13:30 bis 16:30 Uhr, Dienstag bis Freitag 8 bis 12 Uhr 

 

Die nachfolgend angegebenen vorzulegenden Dokumente stellen keine abschließende 

Aufzählung dar. Das Standesamt Fürth behält sich die Vorlage eventuell weiterer zur 

Geburtsbeurkundung benötigter Unterlagen vor. 

 

1. Eheschließung in Deutschland: 

• beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch/Eheregister oder Heiratsurkunde/Eheurkunde 

• Geburtsurkunden der Eltern 

2. Eheschließung im Ausland: 

• Heiratsurkunde mit deutscher Übersetzung¹ und ggf. Apostille, Legalisation und 
Bescheinigungen über Namensänderungen 

• Geburtsurkunden der Eltern mit ggf. deutscher Übersetzung¹ 

 

 

 



 

 

 

3. Ledige Mütter: 

• Geburtsurkunde 

• Bei Geburt im Ausland: Geburtsurkunde mit deutscher Übersetzung¹ 

• Eintragung des Vaters: Siehe Punkt 6 

4. Geschiedene Mütter: 

• beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch/Eheregister oder Heiratsurkunde/Eheurkunde 

• Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk 

• ggf. Bescheinigung über Namensänderung 

• Eintragung des Vaters: Siehe Punkt 6 

5. Verwitwete Mütter: 

• beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch/Eheregister oder Heiratsurkunde/Eheurkunde 

• Sterbeurkunde des Ehemannes 

• ggf. Bescheinigungen über Namensänderung 

• Eintragung des Vaters: Siehe Punkt 6 

6. Eintragung des Vaters: 

• Urkunde über Vaterschaftsanerkennung, Zustimmung der Mutter, ggf. Sorgeerklärung 

• Geburtsurkunde des Vaters (ggf. mit deutscher Übersetzung1) 

7. Bei Spätaussiedlern zusätzlich: 

• Registrierschein, Vertriebenenausweis, ggf. Bescheinigung über Namensänderungen 

8. Beim Standesamt vorzulegen: 

• Deutsche Staatsangehörige und EU-Bürger müssen einen gültigen 
Personalausweis/Identitätskarte beim Standesamt Fürth vorlegen; Nicht EU-Bürger 
einen gültigen Reisepass/Reiseausweis 

 

Für weitere Fragen und Auskünfte stehen Ihnen Herr Musso (0911/974-1582), Frau 
Habermeyer, Frau van Nieuwenhuyse (0911 / 974-1597) und die Standesbeamtin 
Frau Biehringer (0911 / 974-1581) gerne zur Verfügung. 

 

1 Übersetzung von einem in Deutschland gerichtlich vereidigten Übersetzer; siehe www.justiz-
dolmetscher.de. 

 


